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Einigung über neue Urheberrechtsgebühr
Gabriele Beger

Am 29. Mai 2000 einigte sich die Kommission Bibliothekstantieme der Kul-
tusministerkonferenz mit den Verwertungsgesellschaften Wort und Bild/Kunst
über die „angemessene Vergütung" für den Versand von Kopien an Direktbe-
steller durch öffentliche Bibliotheken.
Der Bundesgerichtshof hatte mit seinem Urteil vom 25. Februar 19991 den
Kopienversand durch öffentliche Bibliotheken an Direktbesteller, die sich auf
einen privilegierten Zweck des § 53 UrhG berufen können, als zustimmungs-
freien Ausnahmetatbestand anerkannt. In Übereinstimmung mit den internati-
onalen Übereinkommen, der Revidierten Berner Übereinkunft (RBÜ) und dem
TRIPS-Abkommen, spricht er jedoch dem Urheber als Ausgleich eine ange-
messene Vergütung zu.
Die Vertragsparteien gingen mit sehr unterschiedlichen Auffassungen in die
Verhandlung. So forderten die Verwertungsgesellschaften entsprechend den
Mandaten von Verlegern (Börsenverein) und Urhebern (VS) anfangs DM 30,-,
später DM 20,- je Auftrag als Vergütung für den Kopienversand. Dabei stütz-
ten sie sich auf den Ansatz, dass der entgangene Erlös des Verlegers Grund-
lage für eine Entschädigung bilden muss. Diese Auffassung wurde durch ein
Rechtsgutachten von Prof. Lehmann (MPI)2 belegt, der sich dabei insbeson-
dere auf den Satz in der Urteilsbegründung berief: „Der Funktion nach ist der
Kopienversand damit unter den Verhältnissen, die sich aufgrund der techni-
schen und wirtschaftlichen Entwicklung ergeben haben, geeignet, als wichti-
ger Weg zur Werkvermittlung neben den Verlagsvertrieb zu treten."5 Daraus
folgerte Lehmann, dass eine Vergütung sich an den notwendigen Produkti-
onskosten bzw. am Dokumentenverkaufspreis des Verlegers für einen Artikel
messen muss. Der von ihm errechnete Durchschnitt inklusive einer geringfü-
gigen Gewinnspanne belief sich dabei auf DM 20,-. Da sich Urheber und Ver-
leger die Tantieme teilen müssen, hielt er eine Vergütung von DM 40,- grund-
sätzlich für gerechtfertigt, räumte aber ein, dass für Schüler und Studenten
sowie für den internen Gebrauch wissenschaftlicher Einrichtungen Differen-
zierungen möglich sind.

1 Aktenzeichen: l ZR 118/96, veröffentlicht in: MMR 1999,665 ff - NJW1999,1963 ff.
2 Lehmann, M: Urheber- und wirtschaftsrechtliches Gutachten zur Frage der „ange-

messenen Vergütung" im Zusammenhang mit Kopienversanddiensten. Erstellt im
Auftrag von Verwertungsgesellschaft Wort. München 2000

3 MMR 1999, S. 669, rechte Spalte
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Die Kommission, die sich zu großen Teilen der Auffassung des Deutschen Bi-
bliotheksverbandes (DBV)4 anschloss, der in der Kommission eine beratende
Position einnimmt, hielt eine 10%-Beteiligung am Erlös der Bibliotheken aus
dem Kopienversand bzw. eine Vergütung von DM 1,- für angemessen. Dabei
konnte sie sich auf ein Rechtsgutachten von Prof. Hoeren (Uni Münster)5 be-
rufen. Dieser stützte sich auf die „Zulässigkeit des Kopienversands öffentlicher
Bibliotheken in der BGH-Entscheidung, (die) ausdrücklich an das Vorliegen
eines durch § 53 UrhG privilegierten Zwecks geknüpft (ist). Insofern handelt es
sich bei der vom BGH geforderten angemessenen Vergütung um eine Vergü-
tung, die sich im Rahmen von §§ 53 ff UrhG bewegt.'® Er empfahl unter Be-
zugnahme auf Rechtssprechung und Literatur als Lösung für die Angemes-
senheitsfrage einen Richtwert von 10 % der Bruttoeinnahmen des Verwerters
als angemessene Vergütung7 festzustellen. Eine 10%-Regelung führt bei
Zugrundelegung von subito-Tarifsätzen zu einem Vergütungssatz zwischen
DM 0,50 und 2,-.
Die Verhandlungen drohten Anfang Mai aufgrund des nunmehr seit Oktober
1999 andauernden Festhaltens an den unterschiedlichen Positionen zu
scheitern. Nachdem im März ein sehr unbefriedigender Kompromiss beinahe
zum Abschluss eines Vertrages (DM 4,- für Schüler, Studenten und Azubis;
DM 10,- für alle anderen Besteller) geführt hätte, erhielt der DBV namhafte
Unterstützung durch eine Allianz aller wissenschaftlichen Forschungseinrich-
tungen und -gesellschaften sowie durch einzelne Landesvertreter. Die Ver-
handlungen wurden fortgesetzt mit folgendem Ergebnis:
• DM 2,- für Schüler, Studenten, Auszubildende, Hochschulen, Forschungs-

einrichtungen mit überwiegend öffentlicher Finanzierung, juristische Perso-
nen des öffentlichen Rechts sowie die Mitglieder, Angehörigen und Mitar-
beiter der vorgenannten Einrichtungen

• DM 5,- für Privatpersonen
• DM 10,- für Selbstständige und kommerzielle Besteller
(jeweils zuzüglich 7% Mehrwertsteuer).

4 Beger, Gabriele: Vergütung für Kopienversand an Direktbesteller. - In BIBLIOTHEKS-
DIENST 4/ 2000, S. 611 f.

5 Hoeren, Thomas: Gutachten zur Frage der angemessenen Vergütung nach Maßga-
be der BGH-Entscheidung „Kopienversand öffentlicher Bibliotheken". Erstellt im
Auftrag der Ministerien für Wissenschaft und Forschung der Länder Nordrhein-
Westfalen und Niedersachsen. Münster 2000

6 Hoeren, T.: a.a.O. S. 2
7 Hoeren, T.: a.a.O. S. 8
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Der Entwurf eines Gesamtvertrages8 regelt des weiteren:
• Die Vergütung erfasst keinen Kopienversand im Rahmen des Leihverkehrs.
• Die Vergütung erfasst keinen Kopienversand, der auf der Grundlage von Li-

zenzverträgen geregelt ist.
• Die Vergütung entfällt für Artikel, die vor 1920 erschienen sind.
• Die Vergütung entfällt für Bibliotheken, die jährlich nicht mehr als 250 Artikel

versenden.
• Die Vergütung ist mit einer statistischen Meldung abzuführen, wenn eine

Bibliothek mehr als 250 und weniger als 1.000 Artikel jährlich versendet.
• Die Vergütung ist abzuführen mit einer konkreten Meldung über jeden ver-

sandten Artikel bei einem Versandaufkommen von mehr als 1.000 Artikeln
jährlich.

• Ändert sich das Versandvolumen innerhalb eines Jahres, so gelten die ent-
sprechenden Regelungen gemäß des tatsächlichen Aufkommens erst im
Folgejahr.

• Zur konkreten Meldung reichen die in der Bibliothek üblichen Unterlagen
aus, wie z. B. die Rechnung. (Die VG Wort hat angeboten, eine Software zur
Vereinfachung der Meldepflicht in Absprache mit den betroffenen Bibliothe-
ken entwickeln zu lassen.)

• Meldung (Bibliothek) und Rechnungslegung (VG Wort) sollen quartalsmäßig
erfolgen.

• Bibliotheken, die sich nicht in Trägerschaft von Bund und Ländern befinden,
können dem Gesamtvertrag durch Erklärung ihres Trägers gegenüber dem
Vorsitzenden der Kommission Bibliothekstantieme beitreten, soweit sie ü-
berwiegend durch öffentliche Mittel finanziert werden. Der Beitritt entfällt,
wenn keine bzw. weniger als 250 Artikel jährlich versendet werden.

• Der Vertrag tritt mit Wirkung vom 1. September 2000 in Kraft und endet am
31.12.2002.

• Über die rückwirkenden Ansprüche wird gesondert verhandelt.

Entwurf eines Vertrags zur Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für den Ver-
sand von Direktkopien durch öffentliche Bibliotheken vom ... (Gesamtvertrag „Di-
rektkopien versand" der zwischen dem Bund und den Ländern einerseits und den
Verwertungsgesellschaften Wort und Bild Kunst mbH andererseits geschlossen
werden soll. (Stand 6.6.2000)
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Zum weiteren Verfahren
Nach Unterzeichnung des Gesamtvertrages durch den Vorsitzenden der Kom-
mission Bibliothekstantieme und die Geschäftsführer der Verwertungsgesell-
schaften wird die VG Wort ihren Normal-Tarif sowie die Vergütungssätze des
Gesamtvertrages gemäß § 13 Abs. 2 WahrnG veröffentlichen. Der Normal-
Tarif wird um 25 % erhöht für alle Kopienversanddienste, die nicht dem Ge-
samtvertrag unterliegen bzw. beigetreten sind.
Obwohl der Gesamtvertrag noch einer förmlichen Bestätigung durch die KMK
bedarf, die erst Mitte September durch die Amtschefkonferenz erfolgen kann,
sind alle Bibliotheken, die einen Kopienversand an Direktbesteller im Sinne
des Gesamtvertrages anbieten, gehalten, die o.g. Tarifsätze von ihren Bestel-
lern ab dem 1. September 2000 einzuziehen. Für den Fall, dass nur ein Bun-
desland dem Gesamtvertrag auf der Amtschefkonferenz nicht zustimmt, muss
die Schiedsstelle beim Deutschen Patent- und Markenamt angerufen werden.
Gegen den Beschluss der Schiedsstelle steht der ordentliche Gerichtsweg zur
endgültigen Entscheidung offen.
Da noch kein Termin für die Unterzeichnung des Gesamtvertrages feststeht,
hat der DBV beschlossen, zur Information seiner Mitglieder den Vertragsent-
wurf auf der Homepage des Deutschen Bibliotheksverbandes <www.
bibliotheksverband.de> zu veröffentlichen.
Fragen zum Vertragsentwurf richten Sie bitte an die Geschäftsstelle des DBV,
Straße des 17. Juni 114, 10623 Berlin, oder an das Sekretariat der Ständigen
Konferenz der Kultusminister der Länder, Lennestraße 6, 53113 Bonn.
An die letztgenannte Adresse sind auch die Beitrittserklärungen zum Gesamt-
vertrag - nach Inkrafttreten des Vertrages - zu richten.
Abschließend sollen anhand von Fragen aus den Bibliotheken einige Definiti-
onen ausgeführt werden. Die meisten Fragen betreffen Abgrenzungen zum
Kopiendirektversand im Sinne des Gesamtvertrages.
• So bieten viele Hochschulen ihren Fernstudenten und Professoren den Ser-

vice, sie mit Kopien an den heimatlichen Arbeitsplatz aus Beständen der
Hochschule zu 'versorgen. Obwohl die Kopien direkt an den Besteller ge-
sandt werden, handelt es sich hierbei nicht um den urheberrechtlich zu ver-
gütenden Kopiendirektversand.

• Des weiteren haben sich einige Bibliotheken im Rahmen des Leihverkehrs
technisch zu Verbünden zusammengeschlossen. Hier kann ein Benutzer
elektronisch eine Kopienbestellung in einer Bibliothek seiner Wahl aufge-
ben. Die Lieferung erfolgt zuerst aus der Bibliothek, in der er die Bestellung
aufgab. Verfügt diese nicht über den gewünschten Titel, so liefert die jeweils
am Verbund angeschlossene Bibliothek, die über den Titel verfügt. Der Be-

1278 BIBLIOTHEKSDIENST 34. Jg. (2000), H. 7/8



Recht _________________________________ THEMEN

nutzer hat keinen Einfluss darauf, wer ihn mit der Kopie versorgt, so dass es
sich hierbei auch nicht um einen Kopiend/re/ffversand handelt, sondern le-
diglich um Kopienversand im Rahmen des Leihverkehrs, in dem die Bestel-
lung elektronisch weitergegeben wird. Dass ggf. für die genannten Ver-
sandformen Gebühren erhoben werden, hat keinen Einfluss auf ihre Zuord-
nung zum Leihverkehr bzw zur Versorgung von Campusangehörigen, auch
wenn ihr Arbeitsplatz sich nicht direkt auf dem Campusgelände befindet.

• Eine weitere Frage betrifft die Definition zur Gelegenheitskopie. Die Aus-
nahme im Gesamtvertrag gestattet, ein Kopienversandaufkommen von un-
ter 250 Aufsätzen jährlich unberücksichtigt zu lassen. Hierbei wird im
Durchschnitt je Öffnungstag ein Aufsatz versandt. Ein derartiges Versand-
aufkommen hätte niemals zu einem Prozess geführt; wenn doch, dann hätte
der BGH mit Sicherheit keine Vergütungspflicht eingeführt, denn hier han-
delt es sich unstrittig um eine gelegentliche Handlung.

• Bibliotheken mit einem erheblichen Kopiendirektversand haben darauf hin-
gewiesen, dass die konkrete Meldepflicht (Hinweis auf versandten Aufsatz)
sie vor große Probleme stellt, da nicht alle Aufträge elektronisch bei ihnen
eintreffen, so dass das Kopieren der Bestell- oder Rechnungsunterlagen ei-
nen sehr großen Verwaltungsaufwand nach sich zieht. Darüber hinaus ver-
bietet in einigen Bundesländern das Landesdatenschutzgesetz die Weiter-
gabe von personenbezogenen Daten, so dass diese jeweils auf den Kopien
manuell geschwärzt werden müssten. Die VG Wort hat sich zwar bereit er-
klärt, gemeinsam mit den betreffenden Bibliotheken eine Software zur Ver-
einfachung der Meldepflicht zu entwickeln, aber dies löst das Problem der
manuellen Bearbeitung von schriftlich eingegangenen Bestellungen nicht.
Hier besteht Verhandlungsbedarf, dem der DBV noch vor Unterzeichnung
des Vertrages nachkommen wird.

Obwohl im Gesamtvertrag von einer quartalsmäßigen Meldung und Rech-
nungslegung die Rede ist, besteht Einvernehmen, dass die Monate Septem-
ber bis Dezember 2000 zur ersten Meldeperiode zusammengefasst werden.
Danach sind im Januar 2001 die ersten Meldungen an die VG Wort, Goe-
thestr. 49, 80336 München, zu übermitteln.
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